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Art. 59 B-L-VG Geschäftsordnung der
Landesregierung

 B-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.07.2025

(1) Die Landesregierung gibt sich ihre Geschäftsordnung selbst.

(2) In der Geschäftsordnung ist festzusetzen, welche Angelegenheiten der kollegialen Beratung und Beschlußfassung

der Landesregierung unterliegen und welche Angelegenheiten durch die einzelnen Mitglieder der Landesregierung

selbständig erledigt werden können.

(3) Die Landesregierung kann bei Aufstellung ihrer Geschäftsordnung beschließen, daß einzelne Gruppen von

Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung wegen ihres sachlichen Zusammenhanges mit Angelegenheiten

des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes im Namen des Landeshauptmannes von Mitgliedern der

Landesregierung zu führen sind. In diesen Angelegenheiten sind die betre8enden Mitglieder der Landesregierung an

die Weisungen des Landeshauptmannes ebenso gebunden (Artikel 20 B-VG) wie dieser an die Weisungen der

Bundesregierung oder der einzelnen Bundesminister.
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